
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/11/11 3Ob97/87
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 Veröffentlicht am 11.11.1987

Norm

EO §35 Af

Rechtssatz

Zur Geltendmachung eines nach schweizerischem Recht eingetretenen Erlöschens eines Unterhaltsanspruches steht

für den österreichischen Rechtsbereich unabhängig von den nach schweizerischem Recht zur Verfügung stehenden

Rechtsbehelfen auf jeden Fall die Oppositionsklage offen.
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